
 

 
 
 
Tagesordnungspunkt 9 
Beratung und Beschluss zur Teilnahme am Förderprogramm 
"Klimaangepasstes Waldmanagement" 
 
 
Am 12.11.2022 wurde das Förderprogramm des Bundes gestartet. Dieses 
Förderprogramm ist von großer Bedeutung, da ein Einstieg in die Honorierung der 
Ökosystemleistung des Waldes erfolgt.  
 
Je nach Standort- und Strukturfläche kann eine Regelförderung von bis zu 100 Euro pro 
Hektar und Jahr bewilligt werden. 
  
Ziel ist es, die Wälder mit ihrem wertvollen Kohlenstoffspeicher zu erhalten, nachhaltig 
und naturnah zu bewirtschaften und an die Folgen des Klimawandels stärker 
anzupassen. Dabei ist für die Resilienz der Wälder und ihrer Klimaschutzleistung als 
Grundvoraussetzung auch ihre Biodiversität zu erhöhen. Ebenso dazu gehören auch die 
Planung und die Vorbereitung des klimaangepassten Waldmanagements. 
Voraussetzung ist, dass alle waldbesitzenden Gemeinden bereit sind, ihre 
Waldbewirtschaftung an den Förderkriterien auszurichten (siehe Anlage). 
 
Mit der Inanspruchnahme des Förderprogramms verpflichtet sich die Gemeinde 
bestimmte Vorgaben bei der Waldbewirtschaftung einzuhalten und dies über einen 
Zeitraum von 10 oder 20 Jahren. Demgemäß sind in der Zukunft der 
Entscheidungsrahmen und die Gestaltungsspielräume bei der jährlichen 
Wirtschaftsplanung für den Gemeindewald gemäß § 29 LWaldG eingeschränkt. 
 
Zu diesem Punkt war Herr Frank Steines vom Forstamt eingeladen worden, um dem Rat 
nähere Erläuterungen geben zu können. Herr Steines kam leider nicht zu der Sitzung.  
Da der Rat ohne fachliche Erläuterungen hierzu keinen Beschluss fassen möchte, wird 
dieser TOP auf die nächste Ratssitzung verschoben. Zu dieser Sitzung soll Herr Steines 
von der Verwaltung eingeladen werden.  
 
Ohne Abstimmung. 
 
 
 
 



Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Auen am 28.02.2023 - öffentlicher Teil 
 
 

Abstimmungsergebnis: ☐ - Nein-Stimmen 
 

- Enthaltungen 
 

 Ja-Stimmen 

  Nein-Stimmen 

  Stimmenthaltungen 

 
 
 
 
 


